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8.  Auskunftsverfahren zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Nachversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
 
1Bei Begründung eines Beamtenverhältnisses oder eines rentenversicherungsfreien 
Beschäftigungsverhältnisses mit einer oder einem früher in der gesetzlichen Rentenversicherung 
versicherungsfreien Beschäftigen ist dem früheren Dienstherrn der oder des Beschäftigten Name, 
Geburtsdatum und Ernennungsdatum bzw. Einstellungsdatum zu übermitteln. 2Eine Kopie dieser Mitteilung 
ist in den Personalakt aufzunehmen. 3Die Mitteilung dient dem früheren Dienstherrn zur Feststellung, ob die 
Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 184 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Sechsten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) aufgeschoben werden kann.


